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S T E U E R

Im Rahmen der Förderung von Familien gibt 
es verschiedene steuerliche Entlastungen 
durch den Staat, die unter anderem die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf verbessern 
sollen.
Dazu gehören auch die Kosten, die für die 
Betreuung von Kindern entstehen. Dies je-
denfalls dann, wenn es sich um leibliche 
bzw. Adoptiv- oder Pfl egekinder handelt, die 
das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, 
bzw. bei behinderten Kindern, die wegen 
einer vor Vollendung des 25. Lebensjahres 
eingetretenen Behinderung außerstande sind, 
sich selbst zu unterhalten. Das bedeutet aber 
auch, dass für Stief- oder Enkelkinder keine 
Betreuungskosten steuerlich absetzbar sind. 
Außerdem ist Voraussetzung für die steuer-
liche Absetzbarkeit, dass die jeweiligen Kin-
der zum eigenen Haushalt gehören.
Grundsätzlich sind alle Aufwendungen ab-
setzbar, die für die Betreuung des Kindes ent-
stehen, und zwar unabhängig davon, ob das 
Kind in einem Kindergarten oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung betreut wird oder ob 
eine Tagesmutter oder eine Person zu Hause 
die Betreuung übernimmt. Steuerlich abzugs-
fähig ist die jeweils erbrachte Dienstleistung, 
nicht aber Sachleistungen für die Kinder, wie 
z.B. das Mittagessen im Kindergarten. Des -
halb ist darauf zu achten, dass in der Beschei-
nigung des Kindergartens die gezahlten Be-
träge entsprechend ausgewiesen werden.

Nicht abzugsfähig sind Kosten für jede Form 
von Unterricht, also z.B. für Nachhilfestunden 
oder Schulgeld, für die Vermittlung von be-
sonderen Fähigkeiten, z.B. Musikunterricht 
oder sonstige Kurse und auch nicht für sport -
liche oder andere Freizeitbeschäftigungen, 
wie z.B. Kosten für den Sportverein.
Wenn die Betreuungskosten z.B. an die Groß-
eltern bezahlt werden, gelten die strengen 
Regeln für Vertragsverhältnisse mit nahen 
Angehörigen. Hier sollte ein schriftlicher Ver-
trag mit fremdüblichen Konditionen verein-
bart und das Entgeld regelmäßig überwiesen 
werden. Das Vereinbarte muss also tatsäch-
lich auch so, wie vereinbart, umgesetzt wer-
den. Insbesondere sind Barzahlungen steu-
erlich nicht begünstigt.
Bei schulischer Nachmittagsbetreuung kann 
nur der Teil abgesetzt werden, der auf die 
Hausaufgabenbetreuung entfällt. Auch hier 
muss der Beleg der Schule die Kosten ent-
sprechend aufsplitten.
Bei der Beschäftigung von Au-pairs sind 
auch hier nur die reinen Kinderbetreuungs-
kosten absetzbar. Haushaltsnahe Dienstleis-
tungen, wie putzen und einkaufen, gehören 
nicht zu den Kinderbetreuungskosten. Gibt 
es keine vertraglich eindeutige Regelung, 
können pauschal 50 Prozent als haushalts-
nahe Dienstleistungen abgesetzt werden. 
Ergibt sich aus dem Au-pair-Vertrag, dass 
diese ausschließlich Kinder zu betreuen hat, 

können die Kosten vollständig als Kinderbe-
treuungskosten abgesetzt werden.
Als Höchstbetrag können pro Kind bis zu 
6.000 EUR pro Jahr steuerlich berücksichtigt 
werden. Hiervon werden max. 2/3, also max. 
4.000 EUR, steuerlich anerkannt. Der Abzug 
erfolgt im Rahmen der Sonderausgaben. 
Grundsätzlich kann nur der Elternteil die Kos-
ten ansetzen, der sie getragen hat. Dies gilt 
insbesondere für getrennt lebende Eltern. Bei 
zusammen veranlagten Eltern kommt es auf 
diese Unterscheidung nicht an.
Für den Ansatz von Kinderbetreuungskosten 
kommt es nicht darauf an, ob beide Eltern 
auch tatsächlich berufstätig sind. Es ist des-
halb nicht relevant, weshalb Kinderbetreu-
ungskosten entstanden sind.
Darüber hinaus werden durch den Ansatz 
von Kinderbetreuungskosten auch die sons-
tigen kinderbezogenen Vergünstigungen 
nicht eingeschränkt. So wird weiterhin Kin-
dergeld oder, wenn steuerlich günstiger, der 
Kinderfreibetrag gewährt. Zusätzlich besteht 
ein Freibetrag für den Betreuungs-, Erzie-
hungs- bzw. Ausbildungsbedarf sowie ge-
gebenenfalls ein Ausbildungsfreibetrag für 
die voll jährigen Kinder, die nicht mehr zu 
Hause wohnen. Auch können Alleinerzie-
hende den entsprechenden Entlastungs-
betrag zusätzlich zu den Kinderbetreuungs-
kosten geltend machen.
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NEU

Exklusiv bei W&H: Das Osstell IDx ist ein 
schnelles und nicht-invasives System zur 
Messung der Implantatstabilität sowie zur 
Beurteilung der Osseointegration.

Implantmed mit W&H Osstell ISQ module  

für sichere Behandlungsergebnisse.

Mit dem als Zubehör erhältlichen W&H Osstell ISQ module 

ist eine gesicherte Bewertung der Implantatstabilität 

möglich. Zusammen mit der Drehmomentkontrolle erhöht 

das substantiell die Sicherheit im Behandlungsablauf. 

Jederzeit upgraden – für heute und morgen!

Hält, was es verspricht.
Heute und morgen!

W&H Deutschland GmbH, t 08682 8967-0  wh.com


